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Jahrgang 1947 Ausgegeben am 29. Jänner 1947 5. Stück

1 8 . Bundesgesetz: Erste Chemikalienbewirtschaftungsgesetznovelle.
1 9 . Verordnung: Suchtgiftverordnung.
20. Verordnung: Durchführung der Rechtsanwaltsordnung 1945.
21. Verordnung: Satzungen des Beirates für die Statistik des Außenhandels.

1 8 . Bundesgesetz vom 11.Dezember 1946,
womit das Chemikalienbewirtschaftungsge-
setz vom 20. Juli 1945, St. G. Bl. Nr. 96, ab-
geändert wird (Erste Chemikalienbewirt-

schaftungsgesetznovelle).

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. In § 10, Abs. (1), des Gesetzes vom
20. Juli 1945, über die Bewirtschaftung von
Chemikalien, technischen Ölen und Fetten,
Spezial(Lösungs)benzin und Paraffin sowie von
pharmazeutischen Produkten und Präparaten,
St. G. Bl. Nr. 96 (Chemikalienbewirtschaftungs-
gesetz) werden die Worte „31. Dezember 1946"
durch die Worte „31. Dezember 1947" ersetzt.

§ 2. Dieses Bundesgesetz tritt mit 31. Dezem-
ber 1946 in Kraft. Mit seiner Vollziehung ist das
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für soziale Verwaltung und den anderen
beteiligten Bundesministerien betraut.

Renner
Figl Heinl Maisel

19 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 20. Dezember
1946, im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau
und Land- und Forstwirtschaft Ober den
Verkehr und über die Gebarung mit Sucht-

giften (Suchtgiftverordnung).

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 29. Okto-
ber 1946, B. G. Bl. Nr. 207 (Suchtgiftgesetz), des
§ 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 1906,
R. G. Bl. Nr. 5 von 1907, und des § 24 der Ge-
werbeordnung wird verordnet:

S u c h t g i f t e .

§ 1. (1) Suchtgifte sind:

(2) Salze, Ester, Äther und sonstige Abkömm-
linge, sämtliche Zubereitungen, wie Tinkturen,
Extrakte, Lösungen, Syrupe und dergleichen so-
wie Mischungen der unter Abs. (1) genannten
Stoffe fallen, soweit sie nicht ausdrücklich ausge-
nommen werden, unter die Bestimmungen dieser
Verordnung.

B e w i l l i g u n g f ü r S u c h t g i f t e .

§ 2. (1) Die Erzeugung, Verarbeitung, Um-
wandlung, der Erwerb und Besitz von Sucht-
giften ist nur nach Maßgabe einer besonderen
Bewilligung des Bundesministeriums für soziale
Verwaltung und in der von diesem zugestande-
nen Höchstmenge gestattet [§ 2, Abs. (1), Z. 1,
Suchtgiftgesetz]. Diese Bewilligung darf nur den
im Besitze einer Konzession nach § 15, Punkt 14,
der Gewerbeordnung befindlichen Erzeugern
chemisch-pharmazeutischer Zubereitungen und
solchen. Drogengroßhandlungen erteilt werden,
die ein Detailgeschäft entweder überhaupt nicht



14 Stück 5, Nr . 19.

oder doch räumlich vol lkommen getrennt führen.
Eine mi t einer Drogengroßhandlung in Verbin-
dung stehende Apotheke gilt nicht als Detailge-
schäft.

(2) U m die Bewilligung nach Abs. (1) ist unter
Vorlage der Konzessionsurkunde und des amt -
lichen Nachweises, daß kein mi t der Drogen-
großhandlung räumlich zusammenhängendes De-
tailgeschäft geführt wird, das erstemal binnen
einem Monat nach Inkraft t reten dieser Verord-
nung, in Hinkunf t bis längstens 30. September
eines jeden Jahres beim Bundesministerium für
soziale Verwaltung anzusuchen. Im Ansuchen ist
die A r t u n d ungefähre Menge der Stoffe, deren
Erzeugung und Verarbeitung beabsichtigt ist,
ferner die A r t u n d ungefähre Menge der Stoffe,
aus denen sie hergestellt werden sollen, anzu-
führen. Der Erzeugung ist auch die chemische
Umwandlung aus einem anderen Stoff, der Ver-
arbeitung d i e chemische Umwandlung in einen
anderen Stoff gleichzuachten. Die Bewilligung
wird nach freiem Ermessen für das nächstfol-
gende Kalenderjahr erteilt , vorbehaltlich der
Zurücknahme bei mißbräuchlicher Verwendung
oder Nichtbefolgung der hinsichtlich des Ver-
kehrs mi t Suchtgiften bestellenden Vorschriften
oder Wegfall de r Voraussetzungen für die Er-
teilung der Bewilligung. Die Erteilung u n d Zu-
rücknahme de r Bewilligung ist im amtlichen
Nachrichtenblatt der zuständigen Landeshaupt-
mannschaft kundzumachen.

(3) Die erstmalige Aufnahme der bewilligten
Erzeugung und Verarbeitung eines Suchtgiftes ist
v o m Unte rnehmer dem Bundesministerium für
soziale Verwaltung vorher anzuzeigen. Der Vor-
rat an Rohstoffen darf in der Regel die für die
Erzeugung im folgenden Halbjahr erforderliche
Menge nicht übersteigen. Das Bundesministe-
r ium für soziale Verwal tung kann erforder-
lichenfalls die Einschränkung der Erzeugung ver-
fügen. Die Einstellung der Suchtgifterzeugung
ist dem Bundesministerium für soziale Verwal-
tung gleichfalls anzuzeigen.

(4) Die nach Abs. (1) Berechtigten dürfen
Suchtgifte n u r a n Personen, die die gleiche Be-
rechtigung besitzen, oder an die im § 3, Abs. ( t ) ,
erwähnten wissenschaftlichen Institute und
öffentlichen Anstalten sowie an Apotheken ab-
geben.

(5) Die Versendung von Suchtgiften mittels ge-
wöhnlicher oder eingeschriebener Briefe ist ver-
boten.

§ 3. (1) Die Erzeugung u n d Verarbeitung, die
Umwandlung, der Erwerb und Besitz von Sucht-
giften ist wissenschaftlichen Insti tuten oder
Öffentlichen Lehr-, Versuchs-, Untersuchungs-
oder sonstigen Fachanstalten, die ihrer zu r Er-
füllung ihrer Aufgaben bedürfen, gestattet.

(2) Die Abgabe von Suchtgiften an solche In-
stitute oder Anstalten darf nu r gegen Vorwei-

sung einer Bestätigung erfolgen, daß die in
Abs. (1) vorgesehenen Voraussetzungen vorlie-
gen. In der Bestätigung ist die zum Empfang des
Süchtgiftes bevollmächtigte Person zu bezeichnen.
Die Bestätigung ist bei Hochschulinstituten vom
Rektora t , bei sonstigen öffentlichen wissenschaft-
lichen Inst i tuten oder bei öffentlichen Anstalten
von der mi t der Aufsicht hierüber betrauten Be-
hörde zu erteilen. Über die Erteilung oder Ver-
sagung der Bestätigung a n private wissenschaft-
liche Anstal ten oder Insti tute entscheidet die Be-
zirksverwaltungsbehörde.

(3) Die i m Abs. (2) vorgesehenen Bestätigungen
werden einem Hochschulinstitut oder sonstigem
öffentlichen wissenschaftlichen Inst i tut für den
fortlaufenden Bezug auf unbest immte Dauer
dahingehend erteilt , daß es best immter oder
sämtlicher der i m § 1 angeführten Suchtgifte zur
Erfüllung seiner Aufgaben bedarf. Die Bestäti-
gung ist v o n der Behörde, die sie ausgestellt hat ,
einzuziehen, wenn das Inst i tut aufgelassen wird
oder die Notwendigkei t des Bezuges entfällt.

(4) Als zum Empfang bevollmächtigt ist der
Leiter des Institutes oder ein von i h m beauftrag-
ter Angestellter des Institutes zu bezeichnen. De r
Bevollmächtigte ha t de r abgebenden Unte rneh-
mung mittels Empfangsbestätigung (Gegenschein)
die Abgabe des jedesmal bezogenen Suchtgiftes zu
bestätigen. Bedient sich der Bevollmächtigte zur
Abholung oder Übernahme einer Mittelsperson,
so ist das Suchtgift n u r auf G r u n d eines vom
Bevollmächtigten unterfertigten Bestellscheines
auszufolgen, der von der Mittelsperson an Stelle
der Empfangsbestätigung abzugeben ist. Die Zu-
sendung v o n Suchtgiften im Bahn-, Post-, Schiff-
fahrts- und Luftverkehr hat an das Inst i tut oder
die Anstalt zu Handen des Bevollmächtigten zu
erfolgen; in diesem Falle ersetzen die Belege über
die Absendung die Empfangsbestätigung.

(5) Den i n Abs. (1) genannten Anstalten und
privaten wissenschaftlichen Insti tuten, die eines
Suchtgiftes zur Erfüllung ihrer Aufgabe bedür-
fen, wird die im Abs. (2) vorgesehene Bestätigung
jeweils für das betreffende Kalenderjahr, letzte-
ren aber nu r dann erteilt, wenn keine Bedenken
rücksichtlich eines Mißbrauches entgegenstehen.
Im übrigen sind die Bestimmungen der Abs. (3)
und (4) sinngemäß anzuwenden.

§ 4. Personen, die Pflanzen zwecks Gewinnung
eines Suchtgiftes anbauen wollen, haben hiezu im
Wege der zuständigen Bezirksverwaltungsbe-
hörde eine Bewilligung zu erwirken, die vom
Bundesministerium für soziale Verwaltung im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft vorbehaltlich der Zu-
rücknahme [§ 2, Abs. (2)] erteilt wird. Die ge-
wonnenen Erzeugnisse dürfen nur nach Maßgabe
der Bestimmungen der §§ 3 und 6 sowie an
Apotheken abgegeben werden. Ausgedroschene
Mohnkapseln oder Mohnstroh dürfen nur bei
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den behördlich genehmigten Stellen (Fabriken)
zur Ablieferung gebracht werden.

V o r m e r k u n g e n ü b e r S u c h t g i f t e .

§ 5. (1) Erzeuger chemisch-pharmazeutischer
Zubereitungen und Drogengroßhändler sind ver-
pflichtet, über Suchtgifte ein eigenes Lagerbuch
zu führen, in welchem der ursprüngliche Lager-
bestand, der Bezug und die Abgabe, die Bezugs-
quelle, der Abnehmer, ferner die Erzeugung und
Verarbeitung im eigenen Betriebe unter Angabe
der Menge des bei der Verarbeitung gewonnenen
Erzeugnisses, gleichgültig ob dieses selbst ein
Suchtgift ist oder nicht, nach Tag und Menge,
unter Berücksichtigung von Schwund u n d Ver-
arbeitungsverlust gesondert zu vermerken ist.

(2) Ärzte, Tierärzte und Dentisten, d ie Sucht-
gifte bei Ausübung ihres Berufes benötigen,
ferner die in § 3, Abs. (1), genannten Insti tute
u n d Anstalten, halben über Bezug u n d Verwen-
dung von Suchtgiften derart genaue Vormerkun-
gen zu führen, daß sie den Behörden über Ver-
langen Auskünfte hierüber erteilen können.

(3) Vormerkungen der in Abs. (2) erwähnten
Ar t sind auch v o n den in § 4 genannten Perso-
nen zu führen.

(4) Die Lagerbücher u n d Vormerkungen sind
nach Zeitabschnitten geordnet durch wenigstens
drei Jahre, von der letzten Eintragung an gerech-
ne t , aufzubewahren und auf Verlangen den mi t
der Überwachung betrauten Amtsorganen vor-
zuweisen oder de r Behörde einzusenden. Die Be-
lege über erfolgte Lieferungen sind mit den ent -
sprechenden N u m m e r n des Lagerbuches zu ver-
sehen und durch drei Jahre aufzubewahren.

§ 6. (1) Außer a n Apotheken und an die in
§ 3, Abs. (1), erwähnten Inst i tute und Anstalten
dürfen Suchtsgifte n u r an solche Erzeuger che-
misch-pharmazeutischer Zubereitungen und D r o -
gengroßhandlungen abgegeben werden, die sich
durch eine von der Bezirksverwaltungsbehörde
ausgestellte Bestätigung über ihre Berechtigung
zum Bezuge ausweisen.

(2) Zwecks Erlangung der Bezugsrechtsbestäti-
gung ha t der Bezugswerber unter Nachweis der
in § 2 vorgesehenen besonderen Bewilligung bei
der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Spren-
gel e r sein Unternehmen betreibt, durch Über-
reichung dreier Vordrucke nach Muster 1 einzu-
schreiten.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde bestätigt
nach Überprüfung der Bezugsberechtigung, falls
kein Grund vorliegt, beim Bundesministerium
für soziale Verwaltung die Zurücknahme der Be-
rechtigung zu beantragen [§ 2, Abs. (2)], die Be-
fugnis zum Erwerbe der in der Bezugsrechts-
bestätigung angeführten Stoffe durch Aufdruck
des Amtsstempels und Unterfertigung der Vor-
drucke, von denen einen der Bezugswerber er-

hält, während der zweite bei der Behörde für
Überwachungszwecke zurückzubehalten und der
drit te dem Bundesministerium für soziale Ver-
waltung zu Vormerkzwecken einzusenden ist.

(4) Die Gültigkeitsdauer der Bezugsrechtsbestä-
tigung beträgt vier Wochen.

(5) Die Bezugsrechtsbestätigungen verbleiben
bei der liefernden Unternehmung als Beleg für
den Verbleib der Suchtgifte u n d sind durch drei
Jahre aufzubewahren.

(6) Für den Bezug registrierter pharmazeuti-
scher Spezialitäten, die Zubereitungen von Sucht-
giften mit anderen arzneilich wirksamen Stoffen
sind, bedarf es einer Bezugsrechtsbestätigung
durch die Bezirksverwaltungsbehörde nicht, doch
darf auch in diesen Fällen die Abgabe nu r gegen
Nachweis der besonderen Bewilligung zum Er-
werbe solcher Suchtgifte [§ 2, Abs. (1)] erfolgen.

§ 7. Auf allen Suchtgifte enthaltenden Packun-
gen u n d Verarbeitungen ist der Gehalt an Sucht-
giften entweder in Hundert te i len (Prozenten)
oder in der dar in enthaltenen Gewichtsmenge an-
zugeben.

§ 8. Suchtgifte und solche enthaltende Verar-
beitungen und Zubereitungen müssen in den Er-
zeugungs- u n d Verarbeitungsstätten und D r o -
gengroßhandlungen abgesondert und versperrt
aufbewahrt werden.

§ 9. (1) Die Apotheken haben ein mi t fortlau-
fenden Seitenzahlen versehenes Vormerkbuch zu
führen, in dem der Lagerbastand vom 1. Jänner
eines jeden Jahres, der Bezug, die Bezugsquelle
und die Abgabe der im § 1 genannten Stoffe ein-
zutragen sind. Der Bezug ist mit den Lieferschei-
nen, die Abgabe mi t den ärztlichen Verschreibun-
gen oder sonstigen Belegen auszuweisen. Als
Beleg für die Abgabe von Suchtgiften a n Haus -
apotheken der Ärzte und Tierärzte sowie an
Dentisten dient jeder schriftliche Nachweis über
die erfolgte Lieferung. Die Ausgänge an Sucht-
giften sind längstens innerhalb von zwei Wochen
zusammengefaßt in das Vormerkbuch einzutra-
gen. Eine angemessene Menge kann als Schwund
in Anschlag gebracht werden. Das Vormerkbuch
ist vom Tage der letzten Eintragung an samt den
dazugehörigen Belegen durch fünf Jahre aufzu-
bewahren.

(2) Für ärztliche u n d tierärztliche Hausapothe-
ken (§§ 28 bis 34 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 1906, R. G. Bl. N r . 5 aus 1907) dürfen Sucht-
gifte n u r aus einer der ihrem Standort nächst-
gelegenen zehn öffentlichen Apotheken bezogen
werden.

§ 10. (1) Die öffentlichen u n d Anstaltsapothe-
ken haben nach Muster 2, die Hausapotheken
nach Muster 2 a bis längstens 25. Jänner eines
jeden Jahres auf G r u n d der zurückbehaltenen



16 Stück 5, N r . 19.

Verschreibungen u n d de r Vormerkbücher über
die Abgäbe von Suchtgiften im vorangegangenen
Kalenderjahr der zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörde Nachweisungen z u erstatten.

(2) Die i m § 2, Abs. (1), genannten Un te rneh -
mungen haben binnen zwei Wochen nach Ablauf
eines jeden Kalendervierteljahres gemäß Muster 3
u n d bis zum 25. Jänner eines Jeden Jahres gemäß
Muster 4 der zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde Nachweisungen über das verflossene
Vierteiljahr oder Jahr zu erstatten. Letztere
Unte rnehmungen haben überdies bis 30. April
eines jeden Jahres de r zuständigen Bezirksver-
waltungsbehörde eine schätzungsweise Zu-
sammenstellung der für das folgende Jahr vor -
aussichtlich benötigten Suchtgifte nach Muster 5
vorzulegen.

(3) Die Bezi rkverwal tungsbehörden haben die
in den Abs. (1) u n d {2) bezeichneten Nach-
weisungen un t e r Anschluß einer Übersicht u n d
allfälliger sonstiger Nachweisungen, betreffend
die für Heilzwecke u n d wissenschaftliche Zwecke
benötigten Mengen, binnen zwei Wochen an die
zuständigen Landeshauptmannschaften weiterzu-
leiten.

(4) Die Landeshauptmannschaften legen diese
Nachweisungsen und Übersichten, mi t einer Ge-
samtübersicht b innen längstens zweier Wochen
dem Bundesministerium für soziale Verwal tung
vor.

V o r s c h r i f t e n ü b e r s u c h t g i f t -
h a l t i g e A r z n e i e n .

§ 11. Suchtgifthältige Arzneien dürfen nur
dann verschrieben wenden, wenn ihre Anwen-
dung nach den Grundsätzen der ärztlichen oder
tierärztlichen Wissenschaft begründet ist und mit
anderen Arzneien das Auslangen nicht gefunden
werden kann {§ 4 Suchtgiftgesetz).

§ 12. Suchtgifte in Substanz sowie Arzneien,
die mehr als ein Suchtgift enthalten, ferner Arz-
neien, die Diacethylmorphin (Heroin), Coca-
blätter oder Ecgonin enthalten, dürfen nicht ver-
schrieben werden.

§ 13. (1) Der Arzt darf für einen Kranken oder
für den Praxisbedarf (pro ordinatione) an einem
Tage als Höchstmenge verschreiben;:

a) bis 2'00g Opium oder 1'00g Opium-
extrakt oder 20'00 g Opiumtinktur;

b) bis 0'20 g Morphin;
c) bis 0'40g Narcophin oder Laudanon oder

Pantopon oder einer ähnlichen suchtgift-
hältigen Zubereitung [§ 1, Abs. (2)];

d) bis 0'20 g Dihydrocodeinon. (Dicodid) oder
Dihydrooxycodeinon (Eukodal) oder
Dihydromorphin (Paramorfan) oder
Acetyldemethylodihydrothebain (Ace-
dicon) oder Morphin-Aminoxyd (Mor-
phin-N-Oxyd, Genomorphin) oder Ben-
zyimorphin (Peronin);

e) bis 0'03 g Dihydromorphinon (Dilaudid);
f) bis l'00 g Methylphenylpiperidicarbon-

säureaethylester (Dolantin) oder
bis 0'20 g Phenylaminopropan (Aktedron,

Benzedrin, Elastonon) oder
bis 0'10 g Phenylmethylaminopropan (Per-

vitin, Isophen).
(2) Erweisen sich in besonders schweren Fällen

die unter Abs. (1) angeführten Mengen als unzu-
länglich, so ist die Verschreibung vom Arzt durch
den als Überschrift anzubringenden Vermerk:
„praescriptio indicata" zu kennzeichnen.

(3) Cocain enthaltende Arzneien für einen
Kranken zu dessen eigenem Gebrauch darf der
Arzt nur zur Anwendung am Auge in Form
einer Lösung oder einer Salbe verschreiben, die
nicht mehr als 2 v. H . Cocain enthält; zu anderen
Zwecken darf e r eine Lösung verschreiben, die
wicht mehr als 1 v. H . Cocain und zugleich nicht
weniger als 0'1 v. H . Atropinsuliat enthält. Die
Menge des von dem Arzte an einem Tage für
einen Kranken zu dessen eigenem Gebrauche ver-
schriebenen Cocains darf nicht mehr als 0'10 g
betragen.

(4) Cocain enthaltende Arzneien für den Be-
darf in seiner Praxis darf der Arzt nur zu Ein-
griffen am Auge, am Kehlkopf, an der Nase und
am Ohr oder nur zu chirurgischen Eingriffen am
Rachen und Kiefer verschreiben, und zwar nur
darum, wenn die beabsichtigte Schmerzbetäubung
auf andere Weise nicht möglich ist und die
Arznei zum Aufbringen auf das Auge oder auf
die Schleimhäute der genannten Körperteile be-
stimmt ist. Cocain darf für diese Zwecke vom
Arzte nur in Form der Lösung mit einem Ge-
halte bis 20 v. H . Gocain oder in Form der zur
Anwendung am Auge bestimmten Tabletten
oder in Form der Salbe mi t einem Gehalt bis
2 v. H . Cocain, in der Zahnheilkunde nur in
Form der Lösung mit einem Gehalte bis 20 v. H .
Cocain verschrieben werden.

(5) Die Menge des vom Arzte an einem Tage
für den Bedarf in seiner Praxis verschriebenen
Cocains darf nicht mehr als 1'00 g betragen.

§ 14. (1) Der Tierarzt darf für ein Tier oder
für den Praxisbedarf (pro ordinatione) an einem
Tage als Höchstmenge verschreiben:

a) bis 15'00 g Opium oder 7 '50g Opium-
extrakt oder 150'00g Opiumtinktur ;

b) bis 0'50 g Morphin;
c) bis 0'40 g Narcophin oder Laudanon oder

Pantopon oder einer ähnlichen suchtgift-
hältigen Zubereitung [§ 1, Abs. (2)];

d) bis 0 '30g Dihydrooxycodeinon (Eukodal)
oder bis 0'20 g Dihydrocodeinon (Dico-
did) oder Dihydromorphin (Paramorfan)
oder Acetyldemethylodihydrothelbain
(Acedicon) oder Morphdn-Aminoxyd
(Morphin-N-Oxyd oder Genomorphin):
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e) bis 0'03 g Dihydromorphinon (Dilaudid);
f) bis 0'50 g Phenylaminopropan (Aktedron,

Benzedrin, Elastonon) oder bis 0 '25g
Phoenylmethylaminopropan (Pervitin,
Isophen);

(2) Die Beschränkungen des Abs. (1) finden
auf die Verschreibungen der Kliniken der Tier-
ärztlichen Hochschule und gleichgestellter An-
stalten keine Anwendung.

(3) Cocain enthaltende Arzneien darf der Tier-
arzt nur für den Bedarf in seiner Praxis und nur
zu Eingriffen am Auge und zur Kastration
weiblicher Rinder verschreiben. Für diesen
Zweck darf der Tierarzt Cocain nu r in Form
der Lösung mit einem Gehalte von 20 v. H .
Cocain oder in Form der zur Anwendung am
Auge bestimmten Tablet ten oder in Form der
Salbe mit einem Gehalte bis 2 v. H . Cocain
verschreiben.

(4) Die Menge des vom Tierarzte an einem
Tage für den Bedarf in seiner Praxis verschrie-
benen Cocains darf nicht mehr als 2'00 g be-
tragen.

§ 15. (1) Außer für einen Kranken und für
den Bedarf in der Praxis dürfen Arzneien, die
Suchtgifte nach Vorschrift der §§ 11 bis 14 ent-
halten, für den allgemeinen Bedarf der Kranken-
anstalten, der Universitätskliniken, der Kliniken
der Tierärztlichen Hochschule und gleichgestell-
ter Anstalten mit Ausnahme privattierärztlicher
Kliniken sowie für den Bedarf der ärztlichen und
tierärztlichen Hausapotheken verschrieben wer-
den.

(2) Die Verschreibung (Rezept) muß mit T in te
oder Tintenstift ausgefertigt sein und enthalten:

a) den Namen und die Anschrift des Arztes
oder Tierarztes;

b) die wahrheitsgetreue Angabe des Ausstel-
lungstages (Datum);

c) die Angabe u n d die Menge des Suchtgiftes
und der übrigen Bestandteile der Arznei,
wobei die Menge des Suchtgiftes ziffern-
mäßig und wörtlich anzugeben ist.

d) eine genaue Gebrauchsanweisung;
e) Name und Anschrift des Kranken oder

Tierhalters;
f) eigenhändige Unterschrift (Vor- und Zu-

name) des Arztes oder Tierarztes.

(3) Verschreibungen von Suchtgiften (mit Aus-
nahme von Äthylmorphin, Codein und Thebain)
sind nach einmaliger Abfertigung vom Apothe-
ker oder vom hauspothekenführenden Arzt
oder Tierarzt einzuziehen. Von Verschreibungen,
die zu Verrechnungszwecken weitergegeben
werden müssen, sind Abschriften anzufertigen.
Die Verrechnungen oder die Abschriften sind
als Belege durch drei Jahre aufzubewahren.

§ 16. An Dentisten darf nur Cocain abge-
geben werden. Der Bezug erfolgt gegen Ausweis-

leistung. Für den Bezug gelten § 15, Abs. (2)
und (3), für die Anwendung § 13, Abs. (3) bis
(5), sinngemäß.

§ 17. Für Personen, die wegen ihres Gesund-
heitszustandes Suchtgift fortlaufend benötigen,
können Dauerverschreibungen mit Ausnahme
der im § 12 genannten Stoffe und von Cocain
und Zubereitungen aus indischem Hanf nach
Muster 6 abgeste l l t werden. Diese sind vor
Übergabe an die Apotheke dem zuständigen
Amtsarzt zur Überprüfung und Fertigung vor-
zulegen. Dauerverschreibungen sind bei jeder
Verabfolgung der Arznei mi t dem Stempel der
Apotheke und einem Vermerk über die erfolgte
Abgabe zu versehen, beim ersten Arzneibezug
in der Apotheke zurückzubehalten und all-
monatlich der Suchtgiftüberwachungsstelle im
Bundesministerium für soziale Verwaltung zur
Vormerkführung über solche Personen einzu-
senden.

E i n - , D u r c h - u n d A u s f u h r v o n S u c h t -
g i f t e n .

§ 18. (1) Die Einfuhr und Ausfuhr von Sucht-
giften, sofern (hiezu nicht vom Bundesministerium
für soziale Verwaltung eine besondere Bewilli-
gung erteilt wurde, und die Durchfuhr, sofern
nicht die Ausfuhrbewilligung des Versandlandes
und die Einfuhrbewilligung des Einfuhrlandes
vorliegen, ist verboten.

(2) Unbeschadet einer allfälligen weiteren Ge-
nehmigung anderer Bundesministerien ist um die
Bewilligung z u r Ein- oder Ausfuhr von Sucht-
giften beim Bundesministerium für soziale Ver-
waltung unter Verwendung der für Ein- und
Ausfuhransuchen amtlich aufgelegten Vordrucke
anzusuchen, die bei den Kammern für Handel ,
Gewerbe, Industrie, Geld- und Kreditwesen und
bei der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien
erhältlich sind (Muster 7 und 8).

(3) Die Einfuhrbewilligung ist nur nach Maß-
gabe des Bedarfes zu erteilen.

§ 19. (1) Im Einfuhransuchen ist anzugeben:

a) der Name, die Anschrift und der Beruf des
Empfängers;

b) das Ausfuhrland und der Absender;
c) die Ar t und Menge der Suchtgifte, bei Zu-

bereitungen außerdem das Reingewicht der
unter § 1 fallenden Stoffe;

d) die Ar t der Beförderung {als Frachtstück
oder Postpaket);

e) der Verwendungszweck.

(2) Wi rd seitens des Ausfuhrlandes die Be-
willigung der Ausfuhr von der Vorlage eines
Einfuhrzertifikates abhängig gemacht, so stellt
das Bundesministerium für soziale Verwaltung
bei Erteilung der Einfuhrbewilligung außerdem
ein solches Einfuhrzertifikat aus, mi t welchem
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bestätigt wird, daß die Einfuhr der darauf ver-
zeichneten Stoffe und Mengen bewilligt wurde.

(3) Das Abfertigungszollamt vermerkt auf der
Rückseite der Einfuhrbewilligung die tatsächlich
eingeführte Menge u n d übersendet die Einfuhr-
bewilligungen und die mit der Einfuhrsendung
etwa eingelangten ausländischen Ausfuhrbewilli-
gungen in halbmonatlichen Zeiträumen an das
Bundesministerium für soziale Verwaltung. Eine
wiederholte Verwendung einer Einfuhrbewilli-
gung zu Teilbezügen ist nicht zulässig.

(4) Die Einfuhrbewilligung ist nicht übertrag-
bar und gilt in der Regel für die Dauer von
zwei Monaten, vom Tage der Ausstellung an
gerechnet. Nach Ablauf der Geltungsdauer sind
nicht benutzte Einfuhrbewilligungen an das
Bundesministerium für soziale Verwaltung zu-
rückzusenden.

§ 20. (1) Im Ausfuhransuchen ist anzugeben:

a) der Name, Beruf und Anschrift des Ab-
senders;

b) der Name des Empfängers und das Be-
stimmungsland;

c) die Ar t und Menge der Stoffe, bei Zube-
reitungen außerdem das Reingewicht der
unter § 1 fallenden Bestandteile;

d) das Einfuhrzertifikat der Behörde des Be-
stimmungslandes, welches bestätigt, daß
die Einfuhr an den genannten Empfänger
bewilligt wird;

e) bei Ausfuhr nach Ländern, welche das
System der Einfuhrzertifikate nicht an-
wenden, ist zu dem Ausfuhransuchen eine
Bestätigung der zuständigen Behörde des
Bestimmungslandes darüber beizubringen,
daß der Empfänger zu r Einfuhr der im
Gesuch bezeichneten Stoffe berechtigt ist.

(2) Um Erteilung der Ausfuhrbewilligung ist
unter Nachweis der im Abs. (1), d oder e, ange-
führten Berechtigung durch Überreichung von
vier Bewilligungsvordrucken beim B u n d e s m i n i -
sterium für soziale Verwaltung einzuschreiten.
Wird die Bewilligung erteilt, so werden dem
Gesuchsteller zwei Gleichstücke hievon ausge-
folgt, die den Frachtpapieren beizuschließen sind.
Das eine mit dem Aufdruck „Doppel" bezeich-
nete dieser Gleichstücke hat die Sendung bis zum
Bestimmungsorte zu begleiten. Auf der Rück-
seite des anderen Gleichstückes vermerkt im
Eisenbahn-, Schiffs-, Luft- und Straßenverkehr
das Austrittszollamt die tatsächlich ausgeführte
Menge und übermittelt die Ausfuhrbewilligungen
in halbmonatlichen Zeiträumen dem Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung. Eine wie-
derholte Verwendung der Ausfuhrbewilligungen
zu Teilausfuhren ist nicht zulässig. Eine Gleich-
schrift der Ausfuhrbewilligung wird vom Bun-
desministerium für soziale Verwaltung der

zuständigen Behörde des Bestimmungslandes
übermittel t .

(3) Die Ausfuhrbewilligung ist nicht übertrag-
bar u n d gilt in der Regel für die Dauer von zwei
Monaten, vom Tage der Ausstellung an gerech-
net . Nach Ablauf der Geltungsdauer sind nicht
benützte Ausfuhrbewilligungen an das Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung zurückzu-
senden.

§ 2 1 . (1) Die Ausfuhr von Suchtgiften mittels
Post ist nur im Paketverkehr zulässig; in diesem
Falle der Ausfuhr von Suchtgiften im Postver-
kehr ha t das Aufgabepostamt die im § 20,
Abs. (2), dem Austrittszollamt obliegende Ver-
pflichtung (Austrittsbestätigung auf der Ausfuhr-
bewilligung und Vorlage an das Bundesministe-
rium für soziale Verwaltung) wahrzunehmen.

(2) Die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Sucht-
giften in gewöhnlichen oder eingeschriebenen
Briefsendungen ist verboten.

(3) Ein- und Ausfuhrsendungen von Sucht-
giften unter der Anschrift eines Postfaches oder
einer Bank für Rechnungen eines Dri t ten sind
verboten.

§ 22. Die Einfuhr von zubereitetem Opium ist
verboten.

§ 23 . (1) Durchfahrtssendungen (Transitware),
deren Begleitpapieren keine Ausfuhrbewilligung
des Versandlandes zuliegt, sind von der Durch-
fuhr ausgeschlossen und an den Absender zu-
rückzuleiten. Im Postverkehr sind derlei nicht
mit Ausfuhrbescheinigungen gedeckte Sendungen
bis zur weiteren Verfügung dem nächstgelegenen
Zollamte zur Aufbewahrung zu übergeben.

(2) Der Übergang von Suchtgiften aus Zoll-
lagern in den freien Verkehr im Inlande darf
nur auf Grund einer vom Bundesministerium
für soziale Verwaltung ausgestellten Einfuhr-
bewilligung unter Einhaltung der für die Einfuhr
geltenden Bestimmungen erfolgen. Der Über-
gang aus Zol lagern ins Ausland darf n u r auf
Grund einer Ausfuhrbewilligung erfolgen.

(3) Soll eine beim Zollamte eingelangte Sen-
dung in ein anderes als das ursprünglich be-
zeichnete Bestimmungsland weitergeleitet wer-
den, so ist un te r Vorlage eines Einfuhrzertifika-
tes des nunmehrigen Bestimmungslandes und
dreier als Ablenkungszertifikate zu bezeichnen-
der Ausfuhrvordrucke beim Bundesministerium
für soziale Verwaltung um die Ablenkungsbe-
willigung anzusuchen.

(4) Durchfuhrsendungen dürfen während der
Durchfuhr oder Einlagerung im Inlande keiner
ihre N a t u r verändernden Behandlung unterzogen
werden.

S u c h t g t f t ü b e r w a c h u n g s s t e l l e .

§ 24. Der als Organ des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung eingerichteten Suchtgift-
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überwachungsstelle (§ 11 des Suchtgiftgesetzes)
obliegt die Besorgung aller dem Bundesministe-
rium für soziale Verwaltung vorbehaltenen An-
gelegenheiten in bezug auf Suchtgifte, ins-
sondere

1. die Erteilung und Zurücknahme der in
§§ 2 und 4 vorgesehenen Bewilligungen, ferner
die Erteilung der Ein-, Durch- und Ausfuhr-
bewilligungen und Einfuhrzertifikate (§§ 18
bis 23),

2. die Überwachung der Gebarung der in § 2,
Abs. (1), § 3, Abs. (1), und § 4 genannten Be-
triebe, Institute, Anstalten und Personen sowie
der öffentlichen und Anstaltsapotheken und der
ärztlichen und tierärztlichen Hausapotheken,

3. die Abgabe von Gutachten an die Gerichte
und von Äußerungen hinsichtlich der Verwer-
tung beschlagnahmter oder für verfallen erklär-
ter Suchtgifte,

4. die Mitwirkung an den einschlägiger. Amts-
handlungen der Sicherheitsbehörden,

5. die Vormerkführung über
a) die in Ziffer 2 genannten Betriebe, Insti-

tute, Anstalten und Personen,
b) Dauerbezieher, dann über die nach §§ 6,

8, 9 und 10 des Suchtgiftgesetzes bestraften
Personen,

6. der Verkehr mit den ausländischen Ab-
wehrbehörden.

§ 25. Der Suchtgiftüberwachungsstelle sind
insbesondere mitzuteilen:

1. von den in § 2 genannten Unternehmungen
die erzeugten, eingeführten und abgegebenen
Suchtgiftmengen,

2. von den in § 3, Abs. (2), genannten Be-
hörden und Stellen die erteilten und eingezoge-
nen Bezugsrechtsbestätigungen,

3. von den Apothekern die mit dem Vermerk:
„praescriptio indicata" gekennzeichneten Ver-
schreibungen [§ 13, Abs. (2)] und die Dauerver-
schreibungen (§ 17),

4. von den Bezirksverwaltungsbehörden
(Sicherheitsbehörden) alle Abstrafungen nach
§10 Suchtgiftgesetz, ferner von den Sicherheits-
behörden alle nach §§ 6 bis 9 Suchtgiftgesetz
erstatteten Anzeigen,

5. von den Gerichten, die nach § 6 bis 9 Sucht-
giftgesetz erflossenen rechtskräftigen Entscheidun-
gen sowie die über beschlagnahmte oder für ver-
fallen erklärte Suchtgiftvorräte getroffenen Ver-
fügungen.

Maisel
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Muster 1

zur Suchtgiftverordnung (§ 6 Abs. 2)
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Muster 2
zur Suchtgiftverordnung (§ 10, Abs. 1)

Apotheken
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Muster 2 a

zur Suchtgiftverordnung (§ 10, Abs. 1)

Hausapotheken
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Muster 3
zur Suchtgiftverordnung (§ 10, Abs. 2)

Drogengroßhandlungen, Fabriken
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Muster 4

zur Suchtgiftverordnung (§ 10, Abs. 2)
Drogengroßhandlungen, Fabriken
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Muster 5

zur Suchtgiftverordnung (§ 10, Abs. 2)

Drogengroßhandlungen, Fabriken, Schätzung
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Muster 6

zur Suchtgiftverordnung (§ 17)
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Muster 7

zur Suchtgiftverordnung (§ 18, Abs. 2)
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Muster 8
zur Suchtgiftverordnung (§ 18)
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2 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Justiz vom 17. Dezember 1946 zur
Durchführung der Rechtsanwaltsordnung

1945.
Auf Grund des § 10 des Gesetzes vom 31. Juli

1945, St.G.Bl. Nr. 103, über die Wiederher-
stellung der österreichischen Rechtsanwaltschaft
(Rechtsanwaltsordnung 1945 — RAO. 1945) in
der Fassung des Bundesgesetzes vom 24. Juli
1946, B.G.Bl. Nr. 151, wird verordnet:

§ 1. Die Rechtsanwaltskammer kann Per-
sonen, die in der Zeit zwischen dem 13. März
1938 und dem 27. April 1945 aus nationalen, so-
genannten rassischen oder politischen Gründen
die Ausübung der Rechtsanwaltschaft (die Praxis
als Rechtsanwaltsanwärter) aufgeben mußten und
die österreichische Staatsbürgerschaft nicht mehr
besitzen, bei Vorliegen aller übrigen Voraus-
setzungen nach der Rechtsanwaltsordnung gegen
nachträgliche Nachweisung der österreichischen
Staatsbürgerschaft in die Liste der Rechtsanwälte
(Rechtsanwaltsanwärter) eintragen. Für die Bei-
bringung des Nachweises ist eine Mindestfrist
von einem Jahr zu bestimmen; sie kann verlän-
gert werden. Innerhalb der Frist muß der Nach-
weis des Erwerbes der österreichischen Staats-
bürgerschaft erbracht sein, widrigens der Rechts-
anwalt (Rechtsanwaltsanwärter) aus der Liste zu
streichen ist.

§ 2. Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung
vorgesehenen Begünstigungen können Personen
gewährt werden, die nach dem 12. März 1938
aus nationalen, sogenannten rassischen oder poli-
tischen Gründen aus dem Gebiete der Republik
Österreich auswandern mußten. Anderen Per-
sonen, die eine Betätigung als Rechtsanwälte
oder Rechtsanwaltsanwärter in Österreich an-
streben, können diese Begünstigungen nur aus-
nahmsweise — bei Vorliegen besonders berück-
sichtigungswürdiger Umstände — eingeräumt
werden.

§ 3. Personen, welche die Befähigung zur Aus-
übung der Rechtsanwaltschaft im Auslande er-
langt haben, kann das Bundesministerium für
Justiz im Einzelfalle auf Antrag eine gänzliche
oder teilweise Nachsicht von der Vollstreckung
dar Praxis nach § 2 RAO. bewilligen und die
Rechtsanwaltsprüfung erlassen oder an ihre
Stelle eine Ergänzungsprüfung vorschreiben. Der
Prüfungsstoff der Ergänzungsprüfung ist im Ein-
zelfalle besonders zu bestimmen; im übrigen
gelten für die Ergänzungsprüfung sinngemäß die
Vorschriften über die Rechtsanwaltsprüfung, so-
weit das Bundesministerium für Justiz nicht
etwas anderes vorschreibt. Der Antrag ist bei der
für die Eintragung in die Rechtsanwaltsliste zu-
ständigen Rechtsanwaltskammer einzubringen
und von dieser mit einer begründeten Stellung-
nahme dem Bundesministerium für Justiz vorzu-
legen.

§ 4. Die Rechtsanwaltskammer kann bei Vor-
liegen der übrigen Voraussetzungen der Rechts-
anwaltsordnung auf Antrag Personen die Ein-
tragung in die Liste der Rechtsanwaltsanwärter
bewilligen, wenn das Bundesministerium für
Unterricht im Auslande abgelegte rechts- und
staatswissenschaftliche Studien und Prüfungen
anerkennt.

§ 5. Wer einen Antrag nach §§ 1, 3 oder 4
stellt, hat die Voraussetzungen nachzuweisen;
dies gilt insbesondere auch für den Nachweis der
Vertrauenswürdigkeit in politischer und allge-
meiner Hinsicht.

§ 6. Im Sinne dieser Verordnung gilt jene
Rechtsanwaltskammer als zuständig, in deren
Liste die Eintragung angestrebt wird.

§ 7. Anträge nach den §§ 1, 3 oder 4 können
nur bis 31. Dezember 1948 gestellt werden.

Gerö

2 1 . Verordnung des Bundeskanzleramtes
vom 24. Jänner 1947, betreffend die Satzun-
gen des Beirates für die Statistik des Außen-

handels.

Für den auf Grund des Bundesgesetzes vom
9. Oktober 1946, B. G. Bl. Nr. 11/1947, errich-
teten Beirat für die Statistik des Außenhandels
werden nachfolgende Satzungen festgesetzt:

Satzungen des Beirates für die Statistik des
Außenhandels beim Österreichischen Statistischen

Zentralamt.

§ 1. Der Beirat besteht aus:
a) dem Vorsitzenden und dessen Stellver-

tretern.
b) den Vertretern des Bundeskanzleramtes

und der beteiligten Bundesministerien, und
zwar:

1. zwei Vertretern des Bundeskanzler-
amtes,

2. zwei Vertretern des Bundesministe-
riums für Handel und Wiederaufbau,

3. einem Vertreter des Bundesministe-
riums für Inneres,

4. einem Vertreter des Bundesministe-
riums für Verkehr,

5. einem Vertreter des Bundesministe-
riums für Land- und Forstwirtschaft,

6. einem Vertreter des Bundesministe-
riums für Volksernährung,

7. einem Vertreter des Bundesministe-
riums für Finanzen,

8. einem Vertreter des Bundesministe-
riums für Vermögenssicherung und Wirt-
schaftsplanung,

9. einem Vertreter des Bundesministe-
riums für Energiewirtschaft und Elektrifi-
zierung;
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c) den Vertretern von öffentlich-rechtlichen
Körperschaften des Wirtschaftslebens, und
zwar:

1. einem Vertreter jeder Kammer für
Handel, Gewerbe, Industrie, Geld- und
Kreditwesen,

2. einem Vertreter jeder Kammer für
Arbeiter und Angestellte,

3. einem Vertreter jeder landwirtschaft-
lichen Hauptkörperschaft,

4. einem Vertreter der Österreichischen
Nationalbank;

d) der erforderlichen Anzahl von Fachleuten
aus den Kreisen des Handels, der Industrie,
des Gewerbes, der Land- und Forstwirt-
schaft, des Bergwesens und der Energie-
wirtschaft.

§ 2. (1) Den Vorsitz im Beirat führt der Prä-
sident des Österreichischen Statistischen Zentral-
amtes, in seiner Vertretung ein Vizepräsident
dieses Amtes.

(2) Die Ver t re ter de r Behörden und der öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften werden von die-
sen selbst best immt.

(3) Die Fachleute der Wirtschaft (§ 1, d)
werden vom Bundeskanzler über Antrag des
Bundesministeriums ernannt , in dessen Wir -
kungsbereich das Fach fällt, das sie vertreten.
Für diese Fachleute gilt eine Funktionsperiode
von fünf Jahren. Eine Berufung während der
Funktionsperiode währ t n u r bis z u ihrem Ab-
lauf. Die Berufung kann nach Ablauf erneuert
werden.

(4) Für jeden Vertre ter der Behörden und
öffentlich-rechtlichen Körperschaften ist ein Er-
satzmann vorzusehen.

(5) Ausländer sind in den Beirat n u r insofern
z u berufen, als geeignete Fachleute österreichi-
scher Staatsbürgerschaft für den betreffenden
Wirtschaftszweig nicht zur Verfügung stehen.

§ 3. D e r Bundeskanzler k a n n ein von ihm
berufenes Mitglied des Beirates auf An t r ag des
Präsidenten des Österreichischen Statistischen
Zentra lamtes vorzei t ig abberufen, wenn das
Mitglied sich an den Arbei ten des Beirates nicht
entsprechend beteiligt oder wenn die für die
Berufung maßgebend gewesenen sachlichen oder
persönlichen Voraussetzungen nicht mehr fort-
bestehen.

§ 4. D e r Vorsi tzende k a n n fallweise zu den
Verhandlungen des Beirates auch Fachleute
heranziehen, die ihm nicht als Mitglieder an-
gehören.

§ 5 . (1) Die Tät igke i t eines Mitgliedes des
Beirates ist ehrenamtlich und begründet keinen
Anspruch auf Entschädigung für Auslagen oder
Zeitversäumnis.

(2) Die Stel lvertretung durch einen Ersa tzmann
ist n u r insoweit zulässig, als diese Satzungen sie
vorsehen.

§ 6. (1) Der Beirat verhandel t in Volls i tzun-
gen, in Sitzungen einer allgemeinen Abtei lung
und in Fachsitzungen auf G r u n d einer v o m Vor -
sitzenden genehmigten Geschäftsordnung.

(2) In d e r Volls i tzung n i m m t der Beirat den
Tätigkeitsbericht des Vors i tzenden zu r Kenn t -
nis, setzt die Gl iederung in Fachabteilungen fest,
berät über grundsätzliche Fragen d e r Statistik
des Außenhandels u n d über die Geschäftsord-
nung des Beirates. A n de r Vollsi tzung nehmen
sämtliche Mitglieder des Beirates teil . Volls i tzun-
gen s ind mindestens e inmal im Jahr abzuhal ten.

(3) Die allgemeine Abtei lung h a t alle Fragen
der Statistik des Außenhandels , d ie nicht n u r
einzelne Wirtschaftszweige berühren , vorzube-
ra ten . Die allgemeine Abtei lung besteht aus den
im § 1 unter a, b u n d c genannten Mitgliedern
u n d den Obmännern der Fachabteilungen. Den
Vorsitz in der allgemeinen Abteilung kann der
Vorsitzende außer an einen Vizepräsidenten des
Österreichischen Statistischen Zentralamtes auch
a n einen anderen Beamten des höheren Dienstes
dieses Amtes abgeben.

(4) In Fachabteilungen werden die Fragen be-
handelt , d ie lediglich einzelne Wirtschaftszweige
betreffen. In den Fachabteilungen werden die
Fachleute der Wirtschaft nach Maßgabe ihrer
Fachkenntnisse eingereiht. Ein Mitglied kann
auch mehreren Fachabteilungen angehören. An
den Beratungen der Fachabteilungen können
auch die Vertre ter de r Behörden u n d der öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften teilnehmen. Jede
Fachabteilung wähl t aus ihrer Mit te einen Ob-
mann u n d dessen Stellvertreter.

(5) Die Beschlüsse des Beirates werden mit
St immenmehrhei t d e r erschienenen Mitglieder
gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt jene Meinung,
der de r Vorsitzende beigetreten ist. Auswärtige
Mitglieder können ihr Gutachten schriftlich er-
statten.

§ 7. Die Kanzleigeschäfte des Beirates besorgt
das Österreichische Statistische Zentralamt.

§ 8. Die Verordnung des Bundesministeriums
für Handel u n d Verkehr vom 24. Dezember
1929, B. G. Bl. N r . 443, t r i t t außer Kraft.

Figl




